
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
PolyQuick GmbH & Co. KG 

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 
 
 
 
Geltung 
1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
gelten für alle Lieferungen der PolyQuick GmbH & Co. KG, 
sofern sie nicht durch eine ausdrückliche, schriftliche 
Vereinbarung der Vertragspartner geändert worden sind. 
2. In diesen Bedingungen ist „der Verkäufer“ die Bezeichnung 
für die Gesellschaft PolyQuick GmbH & Co. KG. Als „der 
Käufer“ wird eine Firma, eine Person oder eine Gesellschaft 
bezeichnet, mit der eine Vereinbarung zum Kauf von 
Produkten der PolyQuick GmbH & Co. KG ergangen ist. Als 
„Ware“ wird das Produkt bezeichnet, das Kaufgegenstand ist. 
 
Vertragsabschluss 
3. Wenn die Geltungsdauer des Angebots nicht ausdrücklich 
angegeben ist, ist sie auf dreissig (30) Tage begrenzt, 
gerechnet ab Ausstellungsdatum. 
4. Ein Vertrag entfaltet für die Partner bezüglich einzelner 
Lieferungen bindende Wirkung erst dann, wenn der Verkäufer 
die Bestellung schriftlich bestätigt hat. Hat der Käufer im 
Zusammenhang mit der Bestellung Bedingungen gestellt, die 
der Bestätigung der Bestellung oder diesen Allgemeinen 
Bedingungen entgegen stehen, bedeuten fehlende Einwände 
gegen die gestellten Bedingungen seitens des Verkäufers 
nicht, dass diese vom Verkäufer anerkannt wurden, jedoch 
behalten die Bestätigung der Bestellung und diese 
Allgemeinen Lieferbedingungen ihre Gültigkeit. 
 
Menge und Beschaffenheit der Ware 
5. Falls nichts anderes vereinbart ist, wird die Ware nach dem 
theoretisch berechneten Gewicht (Länge x Breite x Dicke x 
Dichte) oder dem tatsächlich gewogenen Gewicht für jede 
Lieferung berechnet. 
6. Falls nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt die 
Standardabweichung und die Standardmenge des Verkäufers 
für die bestellte Ware. 
7. Handelt es sich um einen Vertrag zur Lieferung von Waren, 
die in Übereinstimmung mit besonderen Vorschlägen, 
Entwürfen, Zeichnungen oder Bedingungen hergestellt 
worden sind, hat der Verkäufer die Ware zu liefern, die 
obigem, den Spezifikationen und der 
Herstellungsdokumentation des Käufers sowie den vom 
Käufer anerkannten Warenproben entspricht. 
8. Hat der Käufer die Herstellungsdokumentation oder die 
Proben/Testbögen anerkannt, trägt er die volle Verantwortung 
für die Entwicklung der Ware auch dann, wenn der Verkäufer 
vorher dem Käufer mit Rat und technischer Dokumentation 
Beistand geleistet hat. Wenn nichts anderes ausdrücklich 
vereinbart ist, haftet der Verkäufer nicht dafür, dass die 
gelieferte Ware für den ursprünglichen oder später 
beabsichtigten Zweck des Käufers anwendbar ist. 
 
Produktion 
9. Falls besonderes Zubehör, Werkzeuge oder andere 
Ausrüstung bei Herstellung der Ware erforderlich werden, hat 
der Käufer dafür die Kosten zu tragen. Bevor mit der 
Herstellung begonnen wird, haben die Partner hierzu eine 
Vereinbarung zu treffen. 
 
 
Teillieferungen 
10. Sind im Vertrag Teillieferungen vereinbart, ist jede 
Lieferung als selbstständiger Verkauf zu betrachten. Der 

Käufer ist nicht berechtigt, den Vertrag hinsichtlich anderer 
Lieferungen aufgrund von Verzug, Fehlern oder Mängeln bei 
einer Teillieferung aufzuheben. 
 
Preise und Zahlung 
11. Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung 
spätestens dreißig (30) Tage nach Rechnungsdatum zu 
erfolgen. 
12. Der Verkäufer ist berechtigt, vor Lieferung eine 
annehmbare Sicherheit für die Bezahlung der in Frage 
stehenden Lieferung und für etwaige bereits gelieferte aber 
noch nicht bezahlte Waren zu fordern. 
13. Bei Zahlung nach dem Fälligkeitstag ist der Verkäufer 
berechtigt, Verzugszins zum jeweils geltenden Zinssatz der 
deutschen Bundesbank zuzüglich acht (8) Prozent ab 
Fälligkeitstag bis zur erfolgten Zahlung zu erheben. Die 
Zahlung soll als erfolgt gelten, wenn das Geld in den Besitz 
des Verkäufers gelangt ist. Angefallene Verzugszinsen 
werden monatlich in Rechnung gestellt. Sollte der 
Verzugszins, aus welchen Gründen auch immer, für eine oder 
mehrere Lieferungen nicht in Rechnung gestellt worden sein, 
hindert dies den Verkäufer nicht, einen derartigen Zins für 
spätere Lieferungen in Rechnung zu stellen. 
 
Eigentumsvorbehalt und Rückübereignung der Ware 
14. Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers, bis 
die Zahlung vollständig erfolgt ist, sofern ein solcher 
Eigentumsvorbehalt mit den geltenden Gesetzen 
übereinstimmt. 
 
Lieferungen 
15. Lieferklauseln sind in Übereinstimmung mit den 
INCOTERMS (International Commercial Terms - 
internationale Handelsklauseln), die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gelten, auszulegen. Ist keine 
Lieferklausel vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Werk vom 
Betrieb des Verkäufers. 
16. Wenn aus dem Preis im Vertrag hervorgeht, dass der 
Verkäufer gänzlich oder teilweise für die Frachtkosten 
aufzukommen hat, ist er berechtigt, die Art des Transportes 
zu wählen. 
17. Wenn nicht anders vereinbart, bestimmt der Verkäufer die 
Art der Verpackung der zu liefernden Ware. 
18. Tritt aufgrund einer Verspätung beim Transport, auf die 
der Verkäufer keinen Einfluss hat, oder aufgrund der unter 30. 
genannten Umstände, oder aufgrund eines Handelns oder 
Unterlassens seitens des Käufers Lieferverzug ein, ist die 
Lieferzeit so zu verlängern, wie es den Umständen 
entsprechend angemessen erscheint. Diese Bestimmung gilt 
unabhängig davon, ob der Grund des Verzugs vor oder nach 
Ablauf der vereinbarten Lieferzeit eintritt. 
 
Mitwirkung des Käufers und dergleichen 
19. Wenn nicht ein Unterauftrag oder eine Spezifikation zur 
bestellten Menge dem Verkäufer in der vereinbarten Zeit 
zugeht, ist der Verkäufer in freier Verfügung berechtigt, den 
Vertrag entweder bezüglich der nicht bestellten oder 
spezifizierten Menge aufzuheben, und dafür vom Käufer 
Ersatz für den direkten Schaden zu erhalten oder die 
Lieferung fertig zu stellen und die restliche Menge in 
Rechnung zu stellen. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

20. Nimmt der Käufer die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt 
nicht an, bleibt er trotzdem verpflichtet, jede Zahlung zu 
leisten, als ob die Lieferung der in Frage stehenden Ware 
erfolgt sei. Nimmt der Käufer, ungeachtet der Gründe, die 
Ware zum vereinbarten Zeitpunkt nicht an, ist der Verkäufer 
berechtigt, den Vertrag bezüglich des ausstehenden Teils der 
Ware, die vom Käufer nicht bezahlt worden ist, wegen dem 
Schaden, der ihm durch die Nichterfüllung der 
Verpflichtungen des Käufers entstanden ist, schriftlich 
aufzuheben. 
 
Kontrolle 
21. Ist keine Vereinbarung zu eingehender Lieferkontrolle und 
Nachprüfung getroffen worden, ist die Ware einer Kontrolle zu 
unterziehen, die im normalen Geschäftsbetrieb des Käufers 
üblich ist. Die vom Verkäufer durchgeführte Lieferkontrolle 
befreit den Käufer in keinem Fall von einer Kontrolle 
eingehender Ware, die je nach Art der Ware und des 
Geschäfts bei Warenerhalt begründet ist. 
 
Fehler und Mängel der Ware 
22. Ist die gelieferte Ware mit Fehlern oder Mängel behaftet, 
ist die Ware gemäß den Bestimmungen in diesem 
Paragraphen und den Paragraphen 23 und 28 durch eine 
fehlerfreie Ware zu ersetzen oder der eventuelle Mangel zu 
beseitigen. Wird die fehlerhafte Ware nicht in einer 
angemessenen Frist ersetzt oder der Mangel nicht beseitigt, 
ist der Käufer berechtigt, eine dem Wertunterschied der 
fehlerhaften Ware zu einer Ware im vereinbarten Zustand 
entsprechende Preisminderung zu verlangen. Die Haftung 
des Verkäufers für Fehler oder Mängel ist auf das in diesem 
Paragraph Bestimmte beschränkt. Darüber hinaus und 
abgesehen von diesen Bestimmungen haftet der Verkäufer in 
keinem Fall für Produktionsausfall, Gewinnausfall, Kosten für 
Eingriffe in die Ware bei Demontage- oder Montagearbeiten, 
oder für direkte oder indirekte Schäden, Verluste oder Kosten, 
die dem Käufer, dessen Kunden oder Dritten entstanden sind. 
23. Sollte sich die gelieferte Ware als fehlerhaft erweisen, 
verpflichtet sich der Verkäufer, sämtliche Kosten und 
sämtliche Risiken hinsichtlich des Rücktransports der 
fehlerhaften Ware zum Verkäufer zu tragen. Weiter trägt der 
Verkäufer sämtliche Kosten und Risiken hinsichtlich des 
Transports der ersetzten oder reparierten Ware zum 
vertragsgemäßen Lieferort. Dem Verkäufer steht es mit 
Rücksicht auf den Wert der fehlerhaften Ware frei zu 
entscheiden, ob ein Rücktransport der fehlerhaften Ware 
erfolgen soll oder nicht. 
24. Der Verkäufer haftet nicht dafür, dass die Ware für einen 
bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn es wird im 
Vertrag ausdrücklich auf eine schriftliche Garantie 
hingewiesen, die einen bestimmten Zweck festlegt. 
25. Der Käufer verpflichtet sich bezüglich des Verkaufs im 
Einzelhandel und der Vermarktung der Ware des Verkäufers, 
keine irgendwie gearteten Verpflichtungen oder 
Verbindlichkeiten hinsichtlich der Leistung und der 
Eigentumsverhältnisse für den Verkäufer einzugehen.                     
Dem Käufer obliegt es, den Verkäufer schadlos zu halten, 
falls dem Verkäufer aufgrund der Verletzung dieser 
Bestimmung ein Schaden entsteht. 
26. Der Verkäufer haftet lediglich in den Fällen, die zu den im 
Vertrag vorgesehenen Voraussetzungen bei richtiger 
Anwendung, Installation und Veredelung der Ware eintreten. 
27. Die Haftung des Verkäufers erstreckt sich nicht auf 
Fehler, die durch Umstände verursacht werden, die nach dem 
Gefahrenübergang vom Verkäufer auf den Käufer eingetreten 
sind. Beispielsweise erstreckt sich die Haftung nicht auf 
Fehler, die durch fehlerhafte Wartung oder unrichtige 
Montage seitens des Käufers oder durch Änderungen ohne 
schriftliche Zustimmung des Verkäufers, durch vom Käufer 

unrichtig ausgeführte Reparaturen sowie durch normalen 
Verschleiß und Verschlechterung verursacht worden sind. 
Der Verkäufer haftet außerdem nicht für solche Verluste, die 
der Käufer durch angemessenes Handeln zu deren 
Verhinderung hätte begrenzen können. 
28. Der Käufer hat dem Transportunternehmen sichtbare 
Fehler oder Mängel der Ware, von denen angenommen 
werden kann, dass sie während des Transports entstanden 
sind, unverzüglich anzuzeigen, indem ein derartiges 
Vorkommnis auf dem Frachtbrief vermerkt wird. Nach 
Wareneingang hat der Käufer schnellstens zu untersuchen, 
ob die Ware dem vertragsgemäßen Zustand entspricht. 
Spätestens drei (3) Arbeitstage nach Wareneingang hat der 
Käufer den Verkäufer über Fehler und Mängel zu informieren, 
die er bei einer derartigen Annahmekontrolle entdeckt hat 
oder die er hätte entdecken können. Eine Anzeige eines 
Lieferfehlers, der bei der Annahmekontrolle nicht hätte 
entdeckt werden können, hat unverzüglich, nachdem er 
entdeckt worden ist oder entdeckt hätte werden können, zu 
erfolgen, jedoch spätestens vier (4) Wochen nach Lieferung. 
Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen gemäß diesem 
Paragraph nicht nach, verliert er die Ansprüche, die ihm 
aufgrund des Fehlers oder Mangels entstanden sind. 
 
Kauf auf Bestellung 
29. Erfolgt die Lieferung der Ware gemäß den Anweisungen 
des Käufers (Kauf auf Bestellung), ist der Käufer gegenüber 
dem Verkäufer verpflichtet, dass die Lieferung der Ware 
keinen Verstoß gegen Patenrecht, Warenzeichenrechte oder 
gegen Urheberrechte eines Dritten darstellt. Sollten 
Forderungen, die aus solchen Verstößen entstanden sind, 
gegen den Verkäufer gerichtet werden, obliegt es dem 
Käufer, dem Verkäufer auf Verlangen alle erforderliche Hilfe 
zu leisten und diesen für den Schaden zu ersetzen, der ihm in 
solchen Fällen durch auferlegte Zahlungen entstanden ist, 
zusammen mit allen Kosten, die dem Verkäufer in Verbindung 
hiermit entstanden sind. 
 
Befreiungsgründe 
30. Im Falle eines behördlichen Eingriffs seitens des 
deutschen oder eines fremden Staates, im Falle von Krieg, 
von Arbeitsstreitigkeiten, militärischer Mobilmachung oder 
anderen Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu halten, im Falle von 
Mangel an Transportmitteln, allgemeinem Warenmangel, 
Knappheit von Rohstoffen, elektrischer Energie oder anderer 
Energie, im Falle von Lieferverzug oder anderer 
Unterbrechung der Lieferungen von Subunternehmern oder 
anderen, im Falle von Feuer, Schaden an Maschinen oder 
anderen Arbeitsunfällen, im Falle von Versagen von 
Leitungssystemen, Hindernissen durch Eis oder anderen 
sonst wie gearteten Umständen, die sich der Kontrolle der 
Vertragspartner entziehen und die die Möglichkeit zur 
Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen behindern, sind 
die Vertragspartner berechtigt, die Erfüllung solange zu 
verschieben, wie es erforderlich ist, die Auswirkungen 
derartiger hier genannter Umstände zu beseitigen. Sollte 
diese Zeit sechs (6) Monate überschreiten, ist jeder Partner 
berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise durch eine 
schriftliche Mitteilung an den anderen Partner aufzuheben. 
 
Schlussbestimmungen 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Simmern. 
 


